
Sitzungsvorlage 
(Vorlagennummer 64/2025) 
 

für folgende Beratung 
 

Gremium Datum TOP Status Beratungszweck 

Gemeinderat 24.11.2025 12. öffentlich       
 

☐ mit    Anlage/n 
 

Aktenzeichen: 621.31 
       

Baugebiet Lohbühl I - Erweiterung 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

Flächenkompensation 
 

 

Sachverhalt: 

Für die Weiterentwicklung des Baugebietes Lohbühl I – Erweiterung ist es 
notwendig, dass das Baugebiet als Wohngebiet im F-Plan ausgewiesen wird. Im 
jetzigen F-Plan ist das Gebiet noch nicht als Wohngebiet festgesetzt. 
 
Um neue Wohnbauflächen auszuweisen ist es notwendig, dass die Gemeinde dafür 
an anderer Stelle bereits festgesetzte Flächen dafür einbringt, kompensiert. 
 
In der Stellungnahme des Regionalverbandes (Raumordnung) heißt es hierzu: 
„…Gem. PS 2.4.1 Z (4) sind im Rahmen der Flächennutzungsplanung bestehende 
Potenziale vom ermittelten Bedarf abzuziehen. Dies betrifft in diesem Fall 
bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht bebaute Wohnbauflächen und 
aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, 
Konversionsflächen).  
Eine über diese Potenzialflächen hinausgehende Inanspruchnahme von 
zusätzlichen Flächen ist zulässig, wenn gleichzeitig an anderer Stelle 
bauplanungsrechtlich gesicherte Wohnbauflächen zurückgenommen werden 
(Flächentausch) oder ein Bedarf nachgewiesen wird, der über die vorhandenen und 
verfügbaren Potenzialflächen hinausgeht…“ 
 
Wie aus der beiliegenden Aufstellung ersichtlich, kann die Neuausweisung durch 
den Flächentausch vollständig kompensiert werden. 
 
Auf die beiliegenden Karten und die Kompensationsaufstellung wird verwiesen. 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag zur Flächenkompensation zu. 
 
 
 

Erstellt am 12.11.2025 
Von: Helmfried Schäfer 
 



 
 



 


